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Oberdeutschland;dennunter denzu ihnengekommenenFürsten
waren die bedeutendstender ErzbischofEberhard von Salz¬
burg, die BischöfevonFreising,Worms, Bamberg,Regensburg,
Passau,Brixen, die Herzoge Friedrich von Oesterreich und
Steiermark, Otto von Meran, Bernhard von Kärnthen und die
GrafenRudolf von Habsburgund Albert von Tirol1): die drei
rheinischenErzbischöfeund die niederdeutschenFürsten stan¬
den schon jetzt auf der Seite der Kirche, oder aber sie ver¬
hielten sich gleiehgiltiggegendie Parteien und benutztendiese
Zeiten zur Vergrösserungund Verstärkung ihres eigenenBe¬
sitzes; die Reichsstädtedagegenbewahrtenfast ohneAusnahme
den Staufenbis zum Tode Friedrichs — 1250— die

Treue1

2).

3. Das Königtum Heinrichs von Thüringen 1246—1247.

Nur wenig Anklang fand in Deutschlanddie Aufforderung
des Papstes,an Stelle des abgesetztenFriedrich einen neuen
König zu wählen; der Papst sah seine eigenenBemühungen,
einen Gandidatenfür den deutschenThron aufzustellen,erst
im nächstenJahre von Erfolg gekrönt: am 21. April 1246
konnte er die geistlichenund weltlichenFürstenDeutschlands
auffordern, den LandgrafenHeinrich von Thüringen, „welcher
bereit sei, die Bürde des Reicheszu übernehmen“,zum König
zu wählen3). Zur energischenVertretung seiner Sachehatte
Innocenz den CardinallegatenPhilipp, Bischof von Ferrara,
nach Deutschlandgesandt, dessenHauptziel es sein musste,
eine möglichstgrosseAnzahl deutscherFürsten zur Beteiligung
an der Wahl zu veranlassen. Dies gelang ihm auch. Denn
am 22. Mai 1247wurde Heinrich vonThüringen zu Hochheim
— dem heutigenVeitshöchheim,eine StundeunterhalbWürz¬

1) Vgl. die Zeugenreihe in den Urkunden Friedrichs 11. bei Böh¬
mer a. a. O. S. 199. 200, nr. 1085. 87. 88.

2) Wichtige Reichsstädte, wie Frankfurt und Worms, traten sogar
erst nach Konrad IV. Tode, 1254, zu König Wilhelm über. Vgl. z. B-
Böhmer, reg. Wilhelmi nr. 220.

3) Papa archiepiscopos et principes Theutoniae.....hortatur, ut
cum lanlgravius Thuringiae imperii Romani negotium assumeresit para¬
tus, eundemin Romanorumregemeligant. Polthast, Reg. pont. 1!, nr. 12071.


